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Beschlussfassung:  
Rat der Stadt Hagen 

Beschlussvorschlag: 
Der  Ra t  de r  S tad t  Hagen  besch l ieß t :  
 
1.  d ie  E in füh rung e ines  F lächenpoo ls  und  Ökokon tos  fü r  d ie  E ingr i f f s re -

ge lungen nach  dem Baugese tzbuch  und  dem Landscha f tsgese tz  NRW  
zum 01 .09 .2006  und  
 

2. d ie  E in füh rung des  Bewer tungsver fah rens  ARGE fü r  d ie  E rm i t t lung  
von  E ingr i f f en  und  dessen  Ausg le ich /E rsa tz  in  de r  Bau le i tp lanung und  
nach  Landscha f tsgese tz  f ü r  das  S tad tgeb ie t  Hagen in  Ve rb indung m i t  
dem B io top typensch lüsse l  de r  Landesans ta l t  f ü r  Öko log ie .   
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(Kurz fassung)   
An lass  der  Vor lage  
Zur  F lex ib i l i s ie rung  und  Besch leun igung  de r  E ingr i f f s rege lung  nach  dem 
Baugese tzbuch  und  dem Landscha f t sgese tz  NRW  so l l  f ü r  das  S tad tgeb ie t  
Hagen un te r  den  in  d iese r  Vo r lage  genannten  Rahmenbed ingungen e in  
F lächenpoo l  und  Ökokon to  e inge füh r t  we rden .   
 
D ie  Neu rege lungen des  Baugese tzbuches  und  des  Landscha f t sgese tzes  
NRW  er le i ch te rn  e ine  vo rausschauende  Be re i t s te l lung  von  po ten t ie l len  
Kompensa t ions f lächen  und  e rmögl ichen  d ie  vo rgezogene  Durch führung  
von  Kompensa t ionsmaßnahmen.  
 
Grundsä tz l i ch  s ind  zwe i  D inge  zu r  Füh rung e ines  Ökokon tos  unabd ing-
ba r ,  näml i ch  d ie  F lächenve r fügba rke i t  in  Fo rm e ines F lächenpoo ls  und  
f inanz ie l le  M i t te l  zu r  Durch führung de r  au f we r tenden  Maßnahmen vo r  de r  
Genehmigung von  E ingr i f f en .  S ind  be isp ie l swe ise  f inanz ie l le  M i t te l  zu r  
vo rgezogenen Durch führung  von  Kompensa t ionsmaßnahmen  n ich t  vo r -
handen,  so  b ie te t  es  s i ch  jedoch  an ,  in  e inem vorher  anhand fach l i che r  
K r i te r ien  de f in ie r tem Raum fü r  Au fwe r tungen gee ignete  F lächen  zu  
bes t immen und  d iese  in  e inen  F lächenpoo l  zu  s te l len .  H ie rzu  wä re  es  
s innvo l l ,  m i t  dem jewe i l i gen  E igen tümer  e inen  Vo rver t rag zu  sch l ießen .   
 
Zu r  e inhe i t l i chen  und  nachvo l l z iehba ren  Bewer tung de r  vo rgezogenen 
Kompensa t ionsmaßnahmen und  des  nach t räg l ichen  E ingr i f f es  in  Na tu r  
und  Landscha f t  i s t  es  s innvo l l ,  e in  e inhe i t l i ches  Bewer tungsve r fahren  
e inzu führen .  H ie rzu  so l l  das  Ver fahren  der  ARGE in  Ve rb indung m i t  dem 
de rze i t  von  de r  Landesansta l t  f ü r  Öko log ie  in  Bearbe i tung  be f ind l ichen  
B io top typensch lüsse ls  angewandt  we rden .  So  können jede rze i t  Ausg le i ch  
und  E ingr i f f  gegenge rechnet  und  ve rg l i chen  werden .  Inwiewe i t  in  abseh -
ba re r  Ze i t  Vorschr i f ten  des  Landes zu r  Führung e ines  Ökokon tos  gem.  
Landscha f tsgese tz  e r lassen  werden ,  i s t  de rze i t  n i ch t  absch l ießend  zu  
k lä ren .    
 
Auf die Ratsvorlage 700008/00 "Potentielle Kompensationsflä chen"  vom 
14.04.2000 wird nochmals hingewiesen. 
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Flächenpool  und Ökokonto  
 
Seit in Kraft treten des Gesetzes zur Änderung des Landschaftsgesetzes vom 
03. Mai 2005 besteht nun sowohl für die Eingrif fsregelung nach Baugesetz-
buch als auch nach Landschaftsgesetz die Möglichkeit, Kompensations-
Maßnahmen bereits vor der Durchführung von Eingrif fen in Natur und Land-
schaft durchzuführen und sich diese auf einem entsprechenden Ökokonto gut 
schreiben zu lassen. Diese Vorlage soll die Vortei le eines Ökokontos aufzei-
gen und es sol l erneut der Versuch unternommen werden, ein Ökokonto in Ha-
gen einzuführen.  
 
Bei dem "klassischen" Ökokonto besteht die Möglichkeit,  dass die Stadt oder 
auch Dritte auf geeigneten aufwertungsfähigen Flächen vorab Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspf lege durchführen oder durchführen las-
sen. Die damit verbundene ökologische Wertsteigerung wird -entsprechend 
dem jeweils angewandten Bewertungsraster- mit einem Punktwert belegt. Die 
Summe dieser Punkte bi ldet das Ökokonto. Im konkreten Verfahren, z. B. in 
der Bauleitplanung, werden dem Eingriff  entsprechende Maßnahmen mit dem 
erforderl ichen Punktwert zugeordnet und die Punkte vom Ökokonto abgebucht, 
sofern diese Maßnahmen weitgehend funktional den Eingrif f  ausgleichen kön-
nen.      
 
Grundsätzlich sind zumindest zwei Dinge zur Führung eines Ökokontos unab-
dingbar, nämlich Flächenverfügbarkeit  in Form eines Flächenpools und f inan-
ziel le Mittel zur Durchführung der aufwertenden Maßnahmen. 
 
Können Maßnahmen aus f inanziel len oder sonstigen Gründen nicht vorab 
durchgeführt werden, so können aber die für solche Maßnahmen grundsätzl ich 
geeigneten Flächen in einen sogenannten Flächenpool eingestel lt werden, der 
ebenfalls bei der unteren Landschaftsbehörde geführt werden könnte. 
 
 
Was bedeutet „Flächenpool“ & „Ökokonto“?   
Ein Flächenpool ist  eine Ansammlung von potenziellen Ausgleichsf lächen, auf 
denen zukünftige Eingrif fe durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden 
können. Solche Flächen sol lten  möglichst vorab vertragl ich mit dem Eigentü-
mer/Besitzer gesichert werden. Fachlich geeignete Kompensationsmaßnahmen 
und –f lächen werden so bevorratet. Die Verursacher von Eingrif fen oder Ei-
gentümer von geeigneten und anerkannten Flächen könnten gem. der Ein-
grif fsregelung bereits vorab "Kompensationsmaßnahmen" durchführen.  
 
Mit Hilfe eines Ökokontos kann dann dieser Flächenpool bewirtschaftet wer-
den. Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspf lege, die vor einem 
Eingrif f  in Natur und Landschaft gem. Baugesetzbuch oder Landschaftsgesetz 
freiwill ig durchgeführt werden, und nicht mit öffentlichen Mitteln bezuschusst 
worden sind oder für die es keine anderweitigen gesetzlichen Verpf lichtungen 
gibt, können auf das noch einzurichtende Konto eingezahlt werden. Sie stehen 
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damit im Falle eines Eingrif fs als Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung und 
können entsprechend je nach Bedarf abgebucht werden. Im Gegensatz etwa 
zu einem Girokonto ist ein Ökokonto stets im Haben zu führen.  
 
 
Warum sollen Flächenpool und Ökokonto eingeführt we rden?   
Mit Hilfe des Flächenpools und Ökokontos kann der Planungs- und Hand-
lungsspielraum der Stadt Hagen erweitert und Planverfahren auch beschleu-
nigt werden. Auch Unternehmen, Inst i tutionen oder Privatpersonen, die Maß-
nahmen im Vorgrif f durchführen wollen, können so bestimmte Verfahren be-
schleunigen oder durch Bereitstel lung dieser Maßnahmen als Ausgleichsf lä-
chen zur Beschleunigung beitragen. Auch sind grundsätzlich Kostenvorteile 
bei der Beschaffung von Kompensationsf lächen möglich. Durch den Verkauf 
von Ökopunkten an potenziel le Eingreifer wären für die Stadt auch Einnahmen 
möglich. 
 
 
Welche positiven Auswirkungen ergeben sich?  
Die Neureglungen des BauGB und des Landschaftsgesetzes NRW erleichtern 
eine vorausschauende Bereitstel lung von potentiel len Kompensationsf lächen 
und ermöglichen die vorgezogene Durchführung von Kompensationsmaßnah-
men. Damit die Kompensation vom Eingrif f  in zeit l icher und räumlicher Hin-
sicht auf rechtssicherer Grundlage abgekoppelt werden kann, bietet sich ein 
"Ökokonto/Flächenpool“ an. Dieses Vorsorge-Instrument umfasst Konzepte zur 
Bevorratung von Flächen (Flächenpool) und zur Durchführung von Maßnahmen 
innerhalb des Flächenpools, mit denen künftige Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft ausgeglichen werden können, (Ökokonto).  
 
 
Welche Regelungen und Entscheidungen zur Abwicklung  der Eingrif fsre-
gelungen bestehen bisher?  
A) Bewertung von Eingrif fen nach dem Hagener Bewertungsmodell, einschließ-
lich Hagener Liste 
Aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Hagen vom 26.06.2006, Rats-
vorlage 700011/97, werden zur Beurteilung von Eingrif fen in Natur und Land-
schaft, je nach ökologischer Wertigkeit  der Flächen, in Hagen unterschiedliche 
Bewertungsverfahren angewandt. Bei einfachen, ökologisch nicht höher oder 
hochwert igen Flächen kommt in der Regel die einfache Bewertung "Hagener 
Liste" zur Anwendung. Werden hingegen Naturschutzgebiete oder geschützte 
Landschaftsbestandteile oder sonstige ökologisch hochwertige Flächen von 
der Planung oder dem ausgleichspflichtigen Vorhaben tangiert, sind die Be-
wertungsverfahren "Adam/Nohl/Valentin" / "Ludwig" anzuwenden.  
 
B) Potentiel le Kompensationsf lächen 
Mit der Ratsvorlage 700008/00 vom 14.04.2000 hat die Verwaltung eine Karte 
mit potentiellen Kompensationsf lächen und -maßnahmen im Außenbereich der 
Stadt Hagen vorgestel lt. Diese Karte ist erstel lt worden,  
 



 Drucksachennummer:  
BEGRÜNDUNG  0595/2006 

 

 Datum: 
 

Teil 3  Seite 3 
 18.07.2006 

 
-  um eine zeitnahe Ermitt lung von Kompensationsf lächen im Rahmen 

von Planverfahren zu haben, 
-  um als Grundlage für die Entwicklung eines Ausgleichsf lächenpools 

zu dienen und 
-  um als Vorstufe für den Aufbau eines "Ökokontos" in Hagen Verwen-

dung zu f inden.  
 

Diese Karte der potenziel len Kompensationsf lächen wird in leicht überarbeite-
ter Form mit dieser Vorlage erneut vorgestell t. Sie ist Bestandteil derselben 
und wird im Sitzungsraum ausgehängt. Die Überarbeitung bezieht sich haupt-
sächlich auf Einarbeitung der städtischen Forstf lächen, bei denen durch wald-
bauliche Maßnahmen eine Aufwertung möglich ist, sowie auf Korrektur der 
nicht mehr zur Aufwertung anstehenden Flächen, da diese entweder anderwei-
t ig genutzt wurden oder schon als Kompensationsf lächen in Anspruch genom-
men worden sind.  
 
Die Ratsvorlage 700008/00 ist zur Verbesserung und Beschleunigung der Ein-
grif fsregelung im Rahmen der Bauleitplanung erarbeitet worden. Anlass ist das 
am 01.01.1998 in Kraft getretene neue Baugesetzbuch gewesen, das die Ein-
führung eines Ökokontos ermöglichte.  
 
 
Bisher ige  Bemühungen  de r  Verw al tung zu r  E in führung e ines   
Ökokon tos  am Be isp ie l  "P ro jek ts tud ie  N immer ta l "  
Die durch die ULB im Jahre 2001 erstellte Projektstudie wurde durch die 
Landwirtschaft init i iert. Anlass war die Erkenntnis, dass die Nutzung und damit 
auch die Pflege der z.T. mäßig feuchten bis feuchten Wiesen- und Weidenflä-
chen in der Talaue wegen Aufgabe der Landwirtschaft bei ortsansässigen Be-
trieben mittelfrist ig nicht mehr gewährleistet ist. 
Damit war ein wesentliches Element der bäuerlichen Kulturlandschaft, nämlich 
das Freihalten durch die landwirtschaftl iche Nutzung der für Hagens Süden 
typischen Bachauen gefährdet. 
Als erster Schrit t wurde durch die MitarbeiterInnen der ULB eine Biotoptypen-
kart ierung des Bachtales durchgeführt. Auf dieser Grundlage konnte ein Maß-
nahmenkonzept für die unterschiedlichen Flächen erstellt  und mit Hilfe des 
Hagener Bewertungsmodells (HBM) das Aufwertungspotenzial (Ökopunkt) er-
mittelt werden. 
 
In Zahlen: 
 
Untersuchungsraum: 39 ha 
Projektf läche (Flächenpool): rund 24,3 ha 
Ist-Zustand (Wertigkeit nach Hagener Liste): 2.021.557 Wertpunkte 
Soll-Zustand nach Durchführung der Maßnahmen:2.362.059 Wertpunkte 
 
Die bewerteten Flächen sind also theoretisch um rund 340.000 Wertpunkte 
aufwertbar. Bei einem Kostenfaktor von 3 € pro Quadratmeter, die sich aus 
den Maßnahmenkosten, der Flächenentschädigung und Personalkosten zu-
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sammensetzen, wäre für das Projekt Nimmertal eine Vorausfinanzierung von 
rund 750.000 € notwendig gewesen. Da weder die Stadt Hagen noch mit dem 
Projekt befasste Banken bereit  waren, diese Summe zu investieren und das 
Risiko der ungewissen Amortisation und des Amortisationszeitraumes einzu-
gehen, kam das Projekt Ökokonto Nimmertal über die dargestell ten Vorpla-
nungen nicht hinaus. 
 
Die Risiken des Projektes lagen jedoch nicht nur bei der ungewissen Amort isa-
tion, sondern ebenfalls in der ungewissen Flächenverfügbarkeit. So war es von 
den meisten der betroffenen Flächeneigentümer nicht bekannt, ob sie die 
Grundstücke für das Projekt zur Verfügung stellen würden. Damit ist aber auch 
das Risiko ziemlich groß, eventuell nur über Flächen zu verfügen, die ein ge-
ringes Aufwertungspotenzial haben, so bringt z.B. die Umwandlung zu exten-
siver Grünlandpflege deutlich weniger als 1 Wertpunkt nach Hagener Liste, 
was aber die Kosten für mindestens 2 qm Fläche nach sich ziehen würde. So 
rechnet sich ein solches Projekt mit einem hohen Grünlandanteil nur, wenn 
gleichzeit ig Flächen vorgehalten werden können, die sich für Maßnahmen mit 
höher aufwertbaren Flächen (z.B. für Heckenpflanzungen, Obstwiese etc.) 
eignen. 
 
Ein weiteres Problem lag in der nicht einschätzbaren Abgabemöglichkeit der 
Wertpunkte. So scheint es rechtlich als nicht durchführbar, dass die Stadt Ha-
gen bzw. ein anderer Geldgeber die potenziel len Vorhabensträger oder Inves-
toren verpf lichten könne, den Kompensationsbedarf aus der Bauleitplanung im 
Projekt Nimmertal ausgleichen zu lassen. Es fehlt also auch an der notwendi-
gen Sicherheit, dass sich die Investit ionen in einem überschaubaren Zeitraum 
überhaupt amortisieren. 
 
 
Warum soll ein weiterer "Versuch" zur Einführung ei nes Ökokontos erfol-
gen? 
Mit dieser Vorlage zur Einführung des Flächenpools und Ökokontos innerhalb 
der Stadt Hagen soll der Versuch gestartet werden, ein Ökokonto einzuführen. 
 
Aufgrund der f inanziel len Situation der Stadt Hagen ist nun daran gedacht, ein 
Ökokonto einzuführen, bei dem nur noch derjenige, der eine Maßnahme dem 
Ökokonto gut schreiben lassen möchte, in Vorleistung treten muss, nicht die 
Stadt selbst. Dabei werden dem Ökokonto Punkte aufgrund vorgezogen durch-
geführter Kompensationsmaßnahmen gutgeschrieben. Diese können durch zu-
künftige Eingreifer selbst oder durch die Stadt hergestel lt  werden. Dies kann 
je nach Bedarf und Planungsabsicht sowie f inanziel ler Verfügbarkeit erfolgen.  
 
Des weiteren soll durch Festschreibung geeigneter Kompensationsf lächen ein 
Flächenpool aufgebaut werden, auf dessen Flächen dann zukünftig geeignete 
Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden können.  
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Welche rechtl ichen Grundlagen zur Einführung eines Ökokontos beste-
hen?  
Mit in Kraft treten des Baugesetzbuchs am 1. Januar 1998 sind die Regelun-
gen für naturschutzrechtliche "Ausgleichsmaßnahmen" im Rahmen der Bau-
leitplanung f lexibil isiert worden. So können seither "Ausgleichsmaßnahmen", 
hierzu gehören auch Ersatzmaßnahmen, bereits Jahre vor dem Eingrif fs-
Bebauungsplan realisiert, auf einem Ökokonto verbucht und bei Bedarf abge-
bucht werden, da gem. § 200a BauGB "ein unmittelbarer räumlicher Zusam-
menhang zwischen Eingrif f  und Ausgleich nicht erforderl ich ist". 
 
Durch Aufnahme des § 5a "Anerkennung vorgezogener Kompensationsmaß-
nahmen", in das Gesetz zur Änderung des Landschaftsgesetzes NRW vom 03. 
Mai 2005 hat der Landesgesetzgeber die zuvor im Baugesetzbuch bereits 
rechtlich verankerte Möglichkeit der Einführung eines Ökokontos im Rahmen 
der Eingrif fsregelung nach dem Landschaftsgesetz quasi übernommen.  
 
 
Welche rechtl ichen und praktischen Probleme können sich zukünftig er-
geben? 
Der Landesgesetzgeber hat gem. 5a Abs. 2 LG NRW geregelt: "Das für den 
Naturschutz zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
zuständigen Ausschuss des Landtages durch Rechtsverordnung Einzelheiten 
der Führung des Ökokontos, insbesondere Verfahrenvorschrif ten zur methodi-
schen Bewertung von Kompensationsmaßnahmen und zur Konzentration von 
für ein Ökokonto geeigneten Flächen, zu bestimmen".   
 
Dies könnte bedeuten, dass das Ökokonto für die Eingrif fsregelung nach dem 
Landschaftsgesetz anders zu führen wäre, als das Ökokonto in der Bauleitpla-
nung, oder abgeändert werden müsste, wenn die Stadt Hagen vor dem Erlass 
der Rechtsverordnung ein Ökokonto einführt, das möglicherweise nicht den 
Vorgaben des Landes entspricht.  Auch würden so möglicherweise zwei ver-
schiedene Ökokonten entstehen. Dies wäre aus Sicht der Landschaftsbehörde 
nicht sinnvoll. Das Thema "Ökokonto" soll  al lerdings noch in diesem Halbjahr 
im Rahmen einer Dienstbesprechung der höheren Landschaftsbehörden mit 
dem Ministerium besprochen werden. Ob und wann al lerdings die im Gesetz 
angesprochene einheitl iche Rechtsverordnung veröffentlicht wird, ist  derzeit  
nicht bekannt.   
 
 
Welche Vorteile bietet ein Ökokonto?   
Das Ökokonto nützt gleichermaßen der Stadt, Stärkung des Handlungsspiel-
raumes, und den Verursachern von Eingrif fen sowie auch Eigentümern von 
Flächen, die die Ökopunkte auch veräußern können, und auch der Natur. Es 
ermöglicht einerseits eine f lexiblere und zeitgerechtere Planung und erleich-
tert in vielen Fällen die Anwendung der Eingrif fsregelung in der Bauleitplanung 
und bei nach dem Landschaftsgesetz ausgleichspflicht igen Vorhaben.  
Andererseits trägt jeder durch frühzeit ige Ausgleichsmaßnahmen aktiv zur 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes bei, (z.B. frühzeit ige 
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Anlage von Obstwiesen oder Schutzpflanzungen entlang von Gewässern). Des 
weiteren ermöglicht es das Baugesetzbuch, alle im Rahmen eines Ökokontos 
anfallenden Kosten für Planung und Umsetzung von Maßnahmen und für den 
Grunderwerb zu ref inanzieren. Siehe hierzu § 135a ff  Baugesetzbuch.   
 
 
Welche Vorteile können sich beispielsweise ergeben?   
�  Frühzeitige Verfügbarkeit von Ausgleichs-/Ersatzf lächen  
�  Entschärfung von Nutzungskonflikten  
�  Entlastung der Bebauungsplanung und Verfahrensbeschleunigung  
�  Kostenvorteile beim Erwerb von Ausgleichsf lächen  
�  Einbindung einzelner Ausgleichsmaßnahmen in ein Gesamtkonzept  
�  Beitrag zum Biotopverbundsystem  
�  Unterstützung des Grundwasserschutzes  
�  Möglichkeit der vorsorgenden Biotopneuschaffung etc.. 
 
 
Welche Voraussetzungen müssen erfüll t sein?   
Voraussetzungen für die Anwendung des Flächenpools bzw. der Abbuchung 
der Maßnahmen von einem Ökokonto sind,  
 
�  dass die Fläche innerhalb eines von der Landschaftsbehörde anerkannten 

"Kompensationsraumes" l iegt. Nicht jede Fläche oder Maßnahme eignet 
sich für einen Flächenpool oder für ein Ökokonto,  

 
�  dass die Maßnahme zuvor von der Landschaftsbehörde anerkannt worden 

ist und dem Ökokonto gut geschrieben werden kann, 
 

�  dass mit der einzelnen Maßnahme, die abgebucht werden soll , auch der 
funktionale Ausgleich oder Ersatz nach dem Bundesnaturschutzgesetz und 
dem Landschaftsgesetz NRW für vorgesehene oder beantragte und geneh-
migungspfl ichtige Eingrif fe erreicht wird und  
 

�  dass die Maßnahme dauerhaft grundbuchrechtlich oder vertraglich oder auf 
sonstige Weise gesichert ist.  

 
 
Welche Maßnahmen eignen sich für ein Ökokonto?  
Grundsätzlich eignen sich alle Maßnahmen, die zu einer Aufwertung von Natur 
und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes oder des Land-
schaftsgesetzes führen und innerhalb eines zuvor festgelegten und von der 
Landschaftsbehörde anhand fachlicher Kriterien festgelegten Bereiches l iegen. 
Geeignet sein können im Außenbereich in der Regel z. B. Flächen zur Ent-
wicklung von Feucht- und Nasswiesen, für Hecken- und Gehölzpf lanzungen 
und für die Anlage von Obstwiesen oder zur Renaturierung von Fließgewäs-
sern oder für den Umbau von Nadelholz- in standortgerechte Laubholzbestän-
de etc..  
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Nicht geeignet sind in der Regel Maßnahmen im Innenbereich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Biotopverbundes liegen und deren dauerhafte Sicherung nicht 
gewährleistet ist oder gewährleistet werden kann.  
 
Die Stadt oder sonstige Firmen, Inst itutionen oder Privatpersonen zahlen in 
das Ökokonto also nicht mit Geld, sondern in natura mit Ausgleichsf lächen und 
-maßnahmen ein. Die Stadt oder sonstige Dritte können so ein Guthaben an 
Flächen und Maßnahmen ansparen und bei Bedarf (Ausweisung eines Bebau-
ungsplanes oder Zulassung von ausgleichspflichtigen Vorhaben) Kompensati-
onsmaßnahmen oder sogenannte Ökopunkte abbuchen oder veräußern. 
 
 
Welche Probleme würden bei den bisherigen Regelunge n zur Bewertung 
von Eingri f fen bei der Einführung eines Ökokontos e ntstehen?  
Für das Einbuchen von Maßnahmen auf dem Ökokonto bedarf es einer Ermitt-
lung des Wertes der "Ausgleichsmaßnahmen", die dem Ökokonto gut ge-
schrieben werden sollen. Das heißt, es muss ein Punkt- oder Flächenwert für 
die Maßnahme errechnet werden. Dieser Wert wird dann für einen zukünftigen 
Eingrif f  in Natur und Landschaft, der ebenfalls nach dem gleichen Bewer-
tungsverfahren bewertet werden müsste,  als Ausgleichsmaßnahme anerkannt 
bzw. gegengerechnet. 
 
Wird aber nun der Eingrif f  mit einem anderen Bewertungsverfahren als der 
Ausgleich berechnet, können diese beiden Werte nicht miteinander verrechnet 
werden. So gibt es Bewertungsmethoden, die mit einer Zahl zwischen 0,0 und 
1 Punkt bewerten, andere rechnen mit Punkten von 0 bis 10 pro m², wieder 
andere Verfahren ermöglichen wiederum Punktzahlen von 0 bis zu 20 Punkten. 
Das Verfahren Adam/Nohl/Valentin wiederum ermittelt die "aufwertungspfl ich-
tigen Quadratmeter".  
 
Diese verschiedenen Verfahren miteinander zu vergleichen und ggf. sogar 
noch gegen zu rechnen, würde bedeuten, dass man hier Äpfel mit Birnen ver-
gleichen müsste. Würde die bisherige Regelung beibehalten, wäre es erforder-
lich, die dem Ökokonto gutgeschriebenen Maßnahmen und deren Punktzahlen 
nachträglich nochmals mit dem Verfahren zu bewerten, mit dem auch der Ein-
grif f  bewertet worden ist. 
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, für das Stadtgebiet Hagen das zurzeit bei 
der Landesanstalt für Ökologie  in Überarbeitung befindliche Bewertungsver-
fahren des Landes, "Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Eingrif fs-
regelung in NRW" -Entwurf-, in Verbindung mit dem Bewertungsverfahren AR-
GE,  e in  Ve r fahren  das  zu r  Bewer tung  von  E ingr i f f en  du rch  S t raßenbau -
vo rhaben,  Bundesfe rn -  und  Landess t raßen )  en tw icke l t  wo rden  i s t ,  für die 
Bewertung von Eingrif fen in Natur und Landschaft als auch für die Ermitt lung 
der Wertigkeit von Maßnahmen, die dem Ökokonto gut geschrieben werden 
sollen, zu verwenden. Sobald die Endfassung "Numerische Bewertung von 
Biotoptypen für die Eingrif fsregelung in NRW" von der LÖBF erstel lt worden 
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ist, wird die Verwaltung in Anlehnung an das ARGE-Verfahren das neue Be-
wertungsverfahren anwenden.  
 
ARGE-Eingri f f Straße NRW 
"ARGE-Eingrif f-Ausgleich NRW" (1994) - Entwicklung eines einheit l ichen Be-
wertungsrahmens für straßenbedingte Eingrif fe in Natur und Landschaft und 
deren Kompensation – Endbereicht 207S. Jul i 1999, Düsseldorf, veröffentlicht. 
 
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung bei Bundesfe rn- und Landesstraßen gemäß 
Bundesnaturschutzgesetz und Landschaftsgesetz NW 
 - Eingriffsregelung Straße (E Reg Stra)* 
Gem. RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr - 611 - 
13 - 16 (17) - u. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft - III B 4 - 
605.01.03.01/03 - Vom 25. Februar 1999 (MBl. Nr. 20 vom 16.04.1999 S. 365; 25.02.2004 S. 
383). 
 
 
Welche Schri tte sind zur Vorbereitung und Führung e ines Ökokontos er-
forderl ich?  
 

Führung des Flächenpools/Ökokontos  

• Digitale Erfassung der Daten für den Flächenpool/das Ökokonto 
• Verknüpfung des digitalen Ökokontos/Flächenpools mit GIS-orient ierten 

Anwendungen, um auch eine Einsichtnahme innerhalb der Verwaltung zu 
ermöglichen. Dies stärkt die Berücksichtigung des Flächenpools und Ö-
kokontos bei weiteren Planungen innerhalb der Stadt Hagen  
  

Flächenvorauswahl 

• Überarbeitung des bereits vorl iegenden gesamtstädtischen Ausgleichs-
konzepts, siehe hierzu Ratsvorlage 700008/00 "Potentiel le Kompensati-
onsf lächen" vom 14.04.2000 

• Überprüfung grundsätzl ich geeigneter Flächen je nach Meldung  
• Auswahl vorrangig geeigneter Flächen und darauf geeigneter Maßnah-

men  
• Prüfung der Flächenbereitstel lung durch den Eigentümer 
 

Einbuchung der Flächen 

• Schaffung eines Flächenvorrates  
• Digitale Dokumentation der Flächen und Festlegung potentiel ler Maß-

nahmen 
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Digitale Erfassung und Durchführungskontrolle vorge zogener Maßnahmen 

• Auswahl geeigneter Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Flächenpools, 
insbesondere auf städtischen Flächen und Anerkennung durch die untere 
Landschaftsbehörde 

• Durchführung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen durch den jeweil igen 
Antragsteller  

• Kontrol le der Maßnahmen vor Ort 
• Verknüpfung der Daten mit den dazugehörigen Luftbildern, Deutschen 

Grundkarten und Flurkarten  
 

Abbuchung der Flächen und Maßnahmen 

• Ermitt lung der Anrechenbarkeit der Ausgleichsmaßnahmen durch den 
Antragsteller und Überprüfung durch die Landschaftsbehörde 

• Zuordnung der Ausgleichsf lächen und -maßnahmen zum Bebauungsplan 
oder einem Vorhaben nach der Eingrif fsregelung des Landschaftsgeset-
zes und Anerkennung durch die ULB 

• Übertragung der abgebuchten Maßnahmen in das Eingrif fskataster nach 
§ 6 Abs. 8 Landschaftsgesetz NRW, das bei der ULB geführt wird. 

 
 
Welche personellen und finanziellen Auswirkungen kö nnen entstehen?   
Dass die Einführung eines Ökokontos eine Zusatzbelastung darstellt, steht si-
cherl ich außer Zweifel. Der tatsächlich anfallende Mehraufwand ist al lerdings 
schwer einzuschätzen. Eine Umfrage bei den größeren kreisfreien Städten 
nach dem dortigen Mehraufwand für die Einführung und Führung eines Öko-
kontos hat sehr unterschiedliche Ergebnisse gebracht. So wird an Mehrbedarf 
von der Neu-Einrichtung einer 3/4 Stelle bis zu keinem Mehraufwand fast al les 
angegeben. Die untere Landschaftsbehörde rechnet mit einer durchschnitt l i-
chen Mehrbelastung von etwa 10 Stunden pro Monat für die Kontrollen der po-
tentiel len Kompensationsf lächen, der Erfassung und Darstel lung dieser Flä-
chen als auch für die anschließende Überwachung der Flächen und Maßnah-
men. Finanziel le Mehrbelastungen dürften sich bei Verwendung der vorhande-
nen Programme und Geräte nicht ergeben. Sollten sich wider erwarten Mehr-
kosten ergeben, so könnten diese ggf. durch den Verkauf von Ökopunkten f i-
nanziert werden.  
 
Mit diesem Ratsbeschluss werden jedoch Flächenpool und Ökokonto zum 
01.09.2006 grundsätzl ich eingeführt. 
 
 
 



FINANZIELLE  Drucksachennummer:  

AUSWIRKUNGEN  0595/2006 
 

 Datum: 
 Teil 4  Seite 1  18.07.2006 

 

 

X  Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen. 
. 
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Veröffentlichung: 
 Ja 
 Nein, gesperrt bis einschließlich   
 
 

Oberbürgermeister  
 
Gesehen: 
 
 

Stadtkämmerer  Stadtsyndikus  Beigeordnete/r 
  
Amt/Eigenbetrieb:    Gegenzeichen: 

 

 
 
 
 
 
 

69        Umweltamt 

24        Forstamt 

 
 
Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an: 
Amt/Eigenbetrieb:  Anzahl:  

    

    

    

    

    

    

    

     


